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Totalrevision der Verordnung des EDI über die Umsetzung des Risikoausgleichs in der 
Krankenversicherung (VORA-EDI), Vernehmlassungsantwort 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin,  
Sehr geehrte Damen und Herren  
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum eingangs erwähnten Geschäft. 
 
Das Eidgenössische Departement des Inneren hat uns am 6. März 2026 die Vernehmlassungsun-
terlagen zur Totalrevision der Verordnung des EDI über die Umsetzung des Risikoausgleichs in 
der Krankenversicherung (VORA-EDI) zugestellt.  
 
Der Regierungsrat hat sich bereits zur Änderung der Verordnung über den Risikoausgleich in der 
Krankenversicherung (VORA) - (Einbezug der im Ausland wohnhaften Versicherten in den Risiko-
ausgleich; Einheitliche Finanzierung der Leistungen) mit Brief vom 25. November 2025 geäussert.  
Er befürwortete die mit der Vorlage beabsichtigte Stärkung der Solidarität in der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP).  
Der Regierungsrat verzichtet daher auf eine Stellungnahme zur Totalrevision der VORA-EDI, wel-
che eine Konkretisierung der vorstehend erwähnten Verordnung darstellt und verweist insofern auf 
diese Stellungnahme vom 25. November 2025.  
 
Der Regierungsrat dankt Ihnen für die Kenntnisnahme dieses Antwortbriefs in dieser Sache.  
 
 
Hochachtungsvoll  
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
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Frau Bundesrätin Baume-Schneider  
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